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[S. 3] § 1. Das züricherische Privatrecht gilt zunächst und nur für alle Personen, 
Einheimische und Fremde, die im Kanton Zürich wohnen oder sich aufhalten oder darin 
ihr Recht suchen, und für alle Privatverhältnisse, welche im Lande wirksam werden, so 
weit nicht die eigenthümliche Natur des besondern Rechtsverhältnisses entweder die 
Anwendung eines fremden Rechts auf hiesigem Gebiete oder die Ausdehnung des 
hiesigen Rechts auf fremdes Gebiet erfordert. 
§ 2. Die rechtlichen Eigenschaften der Kantonsbürger (Rechtsfähigkeit, 
Handlungsfähigkeit) richten sich selbst im Auslande nach dem Rechte ihrer Heimat. 
Ebenso wird in dieser Hinsicht den Kantonsfremden die Anwendung ihres heimatlichen 
Rechtes hierorts gewährt, wenn solches nach dem Rechte des Staates, dem sie 
angehören, vorgeschrieben wird. 
Gleichwohl wird ein Fremder, der nach hiesigem Rechte handlungsfähig wäre, in 
Verkehrsverhältnissen mit Kantonseinwohnern als handlungsfähig auch dann // [S. 4] 
angesehen, wenn er es nach seinem Heimatsrechte überall nicht oder doch mit Bezug 
auf die in Frage kommenden Rechtsgeschäfte nicht wäre. 
§ 3. Ebenso gilt das Recht des Heimatsortes regelmäßig für die Familienverhältnisse 
(z. B. eheliche Vormundschaft und Güterrecht der Ehegatten, Ehescheidungen, 
väterliche und obrigkeitliche Vormundschaft) der Kantonsbürger, sowie das Recht des 
Heimatsorts des Erblassers für die Frage seiner Beerbung. Die Familienverhältnisse 
von Kantonsfremden, welche im Kanton wohnen und die Beerbung von 
Kantonsfremden, welche im Kanton gewohnt haben, werden insofern nach dem Rechte 
ihrer Heimat beurtheilt, als das Recht des Staates, dem sie angehören, solches 
verschreibt Eine Ausnahme macht die besondere Folge in liegende Stiftungsgüter. 
§ 4. Für Rechte an Liegenschaften gilt das Landrecht, in dessen Gebiet die 
Liegenschaften gelegen sind. Auch bei der Beurtheilung der Rechte an beweglichen 
Sachen ist die jeweilige Lage der Sache und die natürliche Beziehung derselben zu 
den verschiedenen Orts- und Landesrechten zu beachten. 
§ 5. Forderungen und Schulden werden regelmäßig nach dem örtlichen Recht 
beurtheilt, welches nach der besondern Uebereinkunft der Kontrahenten oder nach der 
innern Natur des Verhältnisses als einverstanden erscheint. 
§ 6. Die äußere Form eines Rechtsgeschäftes oder einer Rechtshandlung wird in der 
Regel nach dem Rechte des Orts bestimmt, wo das Rechtsgeschäft abgeschlossen 
oder die Rechtshandlung vorgenommen wor- // [S. 5] den ist. Im Interesse des 
Bestandes eines Rechtsgeschäftes kann indessen eine im Ausland vorgenommene 
Handlung als gültig anerkannt werden, auch wenn zwar nicht den dortigen 
Rechtsformen, wohl aber den hierorts für derlei Geschäfte vorgeschriebenen formellen 
Erfordernissen ein Genüge geschehen ist. 
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Vorbehalten bleibt die Ungültigkeit derjenigen Handlungen, welche zur Umgehung der 
hier nothwendigen Rechtsformen außerhalb des Kantons, wenn auch in einer auswärts 
genügenden Form, vorgenommen worden oder für welche aus öffentlichen 
Rücksichten, damit sie im Kanton wirksam werden, bindende Vorschriften erlassen 
worden sind (z. B. Pfandrechte an Fahrniß, Leibdingsverträge). 
§ 7. Vorbehalten bleiben für alle obigen Regeln: 
a. besondere Staatsverträge; 
b. bindende Vorschriften der Gesetze für besondere Fälle (z. B. über die eheliche 

Trauung); 
c. abweichende ausdrückliche oder aus schlüssigen Thatsachen hervorgehende 

Bestimmungen der Vertragspersonen oder des Verfügenden, insoweit nicht bindende 
gesetzliche Vorschriften dadurch verletzt werden. 
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